
 

 

 
Die ausstehenden langfristigen 
Verbindlichkeiten der Schwyzer Kantonalbank 
hat Standard & Poor’s mit AA+ bewertet. 
 
 
 

0.10 % Anleihe 2016-2028 
von CHF 150'000'000 

- mit Reopeningklausel - 
Schwyzer Kantonalbank 

 
 
 
Emissionspreis 100.00% 
  
Platzierung abhängig von der Nachfrage 

(auch während der Zeichnungsfrist) 
  
Laufzeit 12 Jahre fest 
  
Zeichnungsschluss 21. Oktober 2016, 12.00 Uhr 
  
Liberierung 25. Oktober 2016 
  
Verbriefung Als Wertrechte, dem Investor wird kein Recht auf Aushändigung einer  

Einzelurkunde eingeräumt. 
  
Kotierung Die Kotierung der Anleihe wird am Hauptsegment der SIX Swiss Exchange 

beantragt. 
  
Anwendbares Recht Schweizer Recht, Gerichtsstand in Schwyz 
  
Verkaufsbeschränkungen U.S.A., U.S. Personen (Wortlaut siehe Seite 6) 
  
Rückzahlung Die Anleihe wird am 25. Oktober 2028 zu pari zurückbezahlt. 
  
Sicherstellung Für sämtliche Verbindlichkeiten der Bank haftet der Kanton Schwyz. 
  
Valor / ISIN 
 
Erster Handelstag 
 
Letzter Handelstag 

34'090'792 / CH0340907929 
 
24. Oktober 2016 
 
23. Oktober 2028 

  

Kotierungsprospekt SZKB-Anleihe 
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1. Angaben über den Valor  
  
1.1 Rechtsgrundlage, Nettoerlös  
 und Verwendung der 
 Anleihe 

Zur Finanzierung des Aktivgeschäftes nimmt die Schwyzer  
Kantonalbank auf Grund des Beschlusses der Geschäftsleitung 
vom 20. September 2016 eine 
 
0.10 % Anleihe 2016-2028 von CHF 150'000'000 
- mit Reopeningklausel - 
 
vor. Der Nettoerlös der Anleihe in der Höhe von 
CHF 150'000'000 dient der Finanzierung des Aktivgeschäftes. 
 
 
 

1.2 Anleihebedingungen 1.2.1 Gesamtbetrag / Währung / Aufstockungsmöglichkeit 
 
Die Obligationen werden in einem Betrag von CHF 150 Mio. 
ausgegeben. Die Schwyzer Kantonalbank behält sich das Recht 
vor, diesen Betrag jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubi-
ger durch Ausgabe weiterer, mit diesen fungiblen (bezüglich An-
leihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit und Zinssatz iden-
tischen) Obligationen zu erhöhen. 
 
1.2.2 Stückelung / Form der Verurkundung / Verwahrung 
 
a) Die Anleihe ist eingeteilt in Inhaberobligationen von CHF 

5'000 und ein Mehrfaches davon. Die mit den Obligationen 
verbundenen Rechte werden als unverurkundete Wertrechte 
gemäss Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechtes 
begeben. Der Bestand an Wertrechten wird von der Schwyzer 
Kantonalbank durch die Eintragung in das Wertrechtebuch 
geschaffen. Die Wertrechte werden in das Hauptregister bei 
der SIX SIS AG (die "SIS") eingetragen. Die Obligationen 
sind, nach Gutschrift in den entsprechenden Effektenkonti, so-
mit Bucheffekten gemäss dem Bundesgesetz über Bucheffekten 
(das "Bucheffektengesetz"). 
 
Für die gesamte Dauer, während der die Obligationen als 
Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes verbucht sind, 
werden die Obligationäre als Kontoinhaber im Sinne des 
Bucheffektengesetzes an diesen Bucheffekten berechtigt sein 
und können nach den Bestimmungen des Bucheffektengesetzes 
nur in eigenem Namen und auf eigene Rechnung über die 
Bucheffekten verfügen. 
 
Die Obligationäre haben keinen Anspruch nach Artikel 7 Ab-
satz 2 des Bucheffektengesetzes auf Ausstellung und Ausliefe-
rung von Einzelurkunden. 

 



Anleihe 2016 - 2028 

4 von 85   

b) Die Schwyzer Kantonalbank verpflichtet sich, die Bestände 
ihrer Wertrechte während der ganzen Laufzeit der Anleihe bei 
der SIS oder einer anderen von der SIX Swiss Exchange AG 
(die "SIX Swiss Exchange") anerkannten Verwahrungsstelle 
führen zu lassen. 

 
c) Sofern es die Schwyzer Kantonalbank für notwendig oder 

nützlich erachtet oder wenn aufgrund von in- oder ausländi-
schen Rechtsvorschriften die Vorlage von Einzelurkunden für 
die Durchsetzung von Rechten erforderlich sein sollte, wird die 
Schwyzer Kantonalbank ohne Kostenfolge für die Obligatio-
näre und Couponsinhaber den Druck der Einzelurkunden in 
Stückelungen von CHF 5'000 Nennwert und ein Mehrfaches 
davon veranlassen. Die Lieferung der Einzelurkunden erfolgt in 
einem solchen Fall so bald als möglich im Austausch und ge-
gen Ausbuchung der in den Effektenkonti der Obligationäre 
verwahrten Bucheffekten. 

 
d) Die sich aus den Anleihebedingungen der Obligation erge-

benden Rechte bestehen gegenüber der Schwyzer Kantonal-
bank und können ihr gegenüber mit entsprechendem Bestan-
desausweis der SIS geltend gemacht werden. Gegenüber der 
SIS können Rechtsansprüche an den Wertrechten ungeachtet 
der Verbuchung nicht geltend gemacht werden. 
 
Der in diesen Bedingungen verwendete Begriff "Obligation" 
steht stellvertretend für den, den Inhabern im Umfang ihrer 
betragsmässig definierten Quote zustehenden Anspruch am 
Gesamtbestand der Wertrechte. 

 
1.2.3 Zinssatz / Zinstermine / Verjährung / Handelstag 
 
Die Obligationen sind vom 25. Oktober 2016 an zu 0.10% im 
Jahr verzinslich und mit Jahrescoupons per 25. Oktober versehen. 
Der erste Coupon wird am 25. Oktober 2017 fällig. Die Coupons 
verjähren fünf Jahre nach Verfall. Der erste Handelstag ist am  
24. Oktober 2016 und der letzte Handelstag ist am 23. Oktober 
2028. 
 
1.2.4 Rückzahlung / Verjährung 
 
Die Rückzahlung der Anleihe erfolgt zum Nennwert ohne beson-
dere Kündigung am 25. Oktober 2028. Die Obligationen verjäh-
ren zehn Jahre nach Verfall. 
 
1.2.5 Anleihedienst / Zahlungen 
 
Die fälligen Coupons und die rückzahlbaren Obligationen sind 
bei sämtlichen Niederlassungen der Schwyzer Kantonalbank spe-
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senfrei einlösbar, die Coupons unter Abzug der eidgenössischen 
Verrechnungssteuer. 
 
1.2.6 Bekanntmachung / Publikation 
 
Alle diese Anleihe betreffenden Bekanntmachungen erfolgen 
rechtsgültig durch elektronische Veröffentlichung auf der Webseite 
der SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com). 
Publikation: Die elektronische Veröffentlichung der Kotierungs-
prospekte sind auf der folgenden Webseite der SZKB publiziert: 
www.szkb.ch/pub/privatkunden/anlegen/weitere-anlageformen/festverzinsliche-anlagen 
 
1.2.7 Kotierung 
 
Die Kotierung dieser Anleihe am Hauptsegment der SIX Swiss 
Exchange wird durch die Schwyzer Kantonalbank veranlasst und 
bis zum zweiten Bankarbeitstag vor dem Rückzahlungstermin in-
folge Fälligkeit aufrechterhalten. Fällt das Rückzahlungsdatum auf 
einen Bankfeiertag, so erfolgt die Aufhebung der Kotierung drei 
Bankarbeitstag zuvor. Der Begriff „Bankarbeitstag“ bedeutet ein 
Tag, an welchem die Bankschalter geöffnet sind. Die Aufhebung 
der Kotierung infolge Fälligkeit erfolgt ohne vorherige Bekannt-
machung. 
 
1.2.8 Änderungen der Anleihebedingungen 
 
Die Anleihebedingungen können jederzeit abgeändert werden, 
vorausgesetzt, dass diese Änderungen rein formaler, geringfügi-
ger oder technischer Art sind, dass diese Änderungen gemacht 
werden, um einen offenkundigen Irrtum zu korrigieren und die 
Interessen der Obligationäre nicht in wesentlichem Masse beein-
trächtigt werden. Eine solche Änderung der Anleihebedingungen 
ist für alle Obligationäre bindend. Die Bekanntmachung einer 
solchen Änderung erfolgt gemäss § 1.2.6 dieser Anleihebedin-
gungen. 
 
1.2.9 Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
 
Form, Inhalt und Auslegung dieser Anleihebedingungen unterste-
hen schweizerischem Recht. Alle Streitigkeiten zwischen den Obli-
gationären einerseits und der Schwyzer Kantonalbank anderer-
seits, zu welchen die Obligationen und/oder Coupons dieser An-
leihe Anlass geben könnten, unterliegen schweizerischem Recht 
und fallen in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte des Kan-
tons Schwyz, wobei Schwyz als Gerichtsstand gilt, mit der Mög-
lichkeit des Weiterzugs an das Schweizerische Bundesgericht in 
Lausanne, dessen Entscheid endgültig ist. 
 
 

http://www.six-swiss-exchange.com/
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1.3 Sales Restrictions / Verkaufsbeschränkungen 
 
For Investors in the United States of America 
The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. 
Securities Act of 1933 (the "Securities Act") or under the laws of 
any state of the United States and, subject to certain exceptions, 
may not be offered or sold within the United States. This document 
does not constitute an offer of securities for sale in the United 
States or for sale to U.S. investors. This document will not be sent 
to any person in the United States nor should this document be 
forwarded to any such person. The Bonds are being offered out-
side the United States in reliance on Regulation S under the Securi-
ties Act. 
 
 
 

2. Angaben über die 
 Schwyzer Kantonalbank 

 

  
2.1 Allgemeine Angaben 2.1.1 Firma / Sitz / Gründung / Register 

 
Die Gründung der Schwyzer Kantonalbank beruht auf dem „Ge-
setz über die Errichtung einer Kantonalbank“ vom 29. November 
1878. Die Geschäftstätigkeit wurde zu Beginn des Jahres 1890 
aufgenommen. Unter der Firma Schwyzer Kantonalbank, Bahn-
hofstrasse 3, 6430 Schwyz besteht eine selbständige Anstalt des 
kantonalen öffentlichen Rechtes mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
Der erste Eintrag in das Handelsregister des Kantons Schwyz er-
folgte per 16. März 1891. Die Dauer der Schwyzer Kantonalbank 
ist unbeschränkt. 
 
2.1.2 Rechtsgrundlage 
 
Die heutige Rechtsgrundlage basiert auf dem Gesetz über die 
Schwyzer Kantonalbank vom 17. Februar 2010 (nachfolgend 
SZKB-Gesetz), in Kraft getreten am 01. Januar 2011. 
 
Alle Bekanntmachungen erfolgen rechtsgültig durch einmalige 
Veröffentlichung im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“, im 
Amtsblatt des Kantons Schwyz sowie in einer Tageszeitung in 
Zürich. 
 
2.1.3 Zweck 
 
Gemäss § 3 Abs. 1 SZKB-Gesetz tätigt die Kantonalbank die Ge-
schäfte einer Universalbank. Sie trägt unter besonderer Berücksich-
tigung der Bedürfnisse der Bevölkerung, der Wirtschaft und der 
öffentlichen Hand zu einer ausgewogenen und nachhaltigen Ent-
wicklung des Kantons bei (§ 3 Abs. 2 SZKB-Gesetz). Die Kanto-
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nalbank kann in der Schweiz Zweigstellen errichten, Tochterge-
sellschaften gründen und sich an anderen Unternehmen beteiligen 
(§ 3 Abs. 3 SZKB-Gesetz). 
 
Die Bank kann Syndikaten und anderen Organisationen beitreten. 
Die Bank kann alle Aufgaben und Funktionen im Zusammenhang 
mit der Errichtung, der Verwaltung und dem Vertrieb von kol-
lektiven Kapitalanlagen wahrnehmen. Die Bank kann sich an öf-
fentlichen und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen beteiligen. 
Die Bank kann in der Schweiz Tochtergesellschaften gründen, 
erwerben oder veräussern und Stiftungen errichten. Die Bank kann 
für den Eigenbetrieb wie auch aus kommerziellen Gründen 
Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. Im Rahmen der 
Zweckbestimmung der Bank gemäss § 3 Abs. 1 und 2 des SZKB-
Gesetzes sind zulässig: 
 
- die dauernde oder vorübergehende Beteiligung an inländisch 

beherrschten privaten Unternehmungen (eine inländische Be-
herrschung liegt vor, wenn über 50 Prozent des Kapitals von 
Personen mit Wohn- oder Hauptsitz in der Schweiz oder in 
Liechtenstein gehalten wird); 

 
- die Realisierung von oder die Beteiligung an Projekten, soweit 

solche vom Bankrat im Rahmen der Strategie entsprechend de-
finiert worden sind; 

 
- die Übernahme von Geschäftsführungen  
 
(Ziff. 3.1. des Organisationsreglements der Schwyzer Kantonal-
bank vom 28. Oktober 2010, in Kraft getreten am 01. Januar 
2011). 
 
2.1.4 Staatsgarantie 
 
Gemäss § 7 Abs. 1 SZKB-Gesetz haftet der Kanton für alle Ver-
bindlichkeiten der Kantonalbank, soweit deren eigene Mittel nicht 
ausreichen. Ausgenommen von der Staatshaftung sind nach-
rangige Verbindlichkeiten der Kantonalbank. Die Bank leistet dem 
Kanton für die Staatsgarantie eine Abgeltung. Diese beträgt ein 
Prozent der bundesrechtlich erforderlichen Mittel (§ 7 Abs. 2 
SZKB-Gesetz). 
 
2.1.5 Rating 
 
Die ausstehenden langfristigen Verbindlichkeiten der Schwyzer 
Kantonalbank hat Standard & Poor’s mit AA+ bewertet. 
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2.2 Angaben über die Organe 2.2.1 Personelle Zusammensetzung 
 
Bankrat (Verwaltungsrat) 
 
Kuno Kennel, Bankpräsident, eidg. dipl. Finanzanalytiker und 
Vermögensverwalter (AZEK); International Executive Program 
INSEAD, Fontainebleau; Mandate: Präsident des Verwaltungsrates 
der Assurinvest AG, Eschenbach; Präsident des Verwaltungsrates 
Assurinvest Advisory AG, Eschenbach; Mitglied des Verwaltungs-
rates der Elektrizitätswerk Schwyz AG, Schwyz; Mitglied des 
Verwaltungsrates der Fernseh-Kabelanlage Arth-Oberarth AG, 
Goldau; Mitglied des Verwaltungsrates der nebag AG, Zürich; 
Mitglied des Verwaltungsrates der VI Vorsorge Invest AG, Wet-
zikon; Präsident des Verwaltungsrates der Nova Vorsorge AG, 
Schwyz; Präsident des Verwaltungsrates der Novadyn Immobilien- 
und Investmentgesellschaft AG, Arth; Mitglied des Boards of Direc-
tors der Oanda Ltd., Toronto; Mitglied des Stiftungsrates der Alois 
Weber-Stiftung, Schwyz; Beirat der Hochschule Luzern - Wirt-
schaft, Luzern; Beirat des Tierparks Goldau, Arth 
 
Dr. Karl Roos, Vizepräsident, eidg. dipl. Apotheker, Dr. sc. nat. 
ETH, Inhaber der Engel-Apotheke Einsiedeln AG, Einsiedeln; 
Mandate: Präsident des Verwaltungsrates der Engel-Apotheke 
Einsiedeln AG, Einsiedeln; Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung 
Einsiedler Kreuzweg; Geschäftsführender Apotheker der Medico-
Plus Apotheke Einsiedeln, Einsiedeln 
 
Toni Eberhard, Bankrat, Landwirt, selbständig seit 1978; Manda-
te: Gesellschafter der Blumenwerkstatt GmbH, Küssnacht; Mitglied 
des Verwaltungsrates der Pensionskasse des Kantons Schwyz, 
Schwyz; Vizepräsident des Verwaltungsrates der zuger-rigi-chriesi 
AG, Cham 
 
Prof. Dr. Reto Föllmi, Bankrat, Dr. oec. publ., ordentlicher Profes-
sor für internationale Ökonomie an der Universität St. Gallen und 
Institutsdirektor, SIAW-HSG, St. Gallen; Mandate: Präsident des 
Verwaltungsrates der R&M Immobilien AG, Feusisberg; Mitglied 
des Verwaltungsrates der Löwetz Immobilien AG, Pfäffikon / 
Lachen; Sekretär der Dr. Heinrich Wachter-Stiftung, St. Gallen; 
Mitglied der Programmkommission, Avenir Suisse, Zürich; Präsi-
dent der RPK der Gemeinde Feusisberg, Feusisberg; Vorsitz Exper-
tengruppe Wirtschaftsstatistik, BfS, Neuenburg; Mitglied des Vor-
stands der Schweizerischen Gesellschaft für Volkswirtschaft und 
Statistik, Bern 
 
Verena Gwerder, Bankrätin, Bankkauffrau, dipl. Betriebsökonomin 
FH, Mediatorin CAS; selbstständige Ökonomin und Mediatorin; 
Mandate: Vizepräsidentin Pfarreirat, Seewen; Mitglied Kirchenrat, 
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Schwyz; Mitglied GEMME Schweiz (Europäische Richtervereini-
gung für Mediation und Schlichtung, Schweizer Sektion) 
 
Peter R. Jeitler, Bankrat, Kaufmann, dipl. Betriebsökonom FH, NDS 
in Controlling, IFRS Accountant, Gründer und Unternehmensbera-
ter Infima AG, Wollerau; Mandate: keine 
 
Max Ronner, Bankrat, Schriftsetzer, Gründer und Inhaber Firma 
Macmax, Satz und Druck, Buttikon; Mandate: keine 
 
Werner Schnyder, Bankrat; dipl. Experte in Rechnungslegung und 
Controlling, Inhaber Buchhaltungs- und Treuhandbüro Werner 
Schnyder, Galgenen; Mandate: Geschäftsführer Care Office 
GmbH, Siebnen (Gemeinde Galgenen); Vorstandsmitglied Spitex 
Kantonalverband Schwyz, Schwyz 
 
Theo Schürpf, Bankrat, eidg. dipl. Schreinermeister, Inhaber der 
Schreinerei Schürpf GmbH, Schwyz; Mandate: Geschäftsführer 
der Schreinerei Schürpf GmbH, Schwyz; Mitglied des Stiftungsra-
tes der Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank, Schwyz 
 
 
Geschäftsleitung 
 
Dr. Peter Hilfiker, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Dr. iur.; 
Mandate: Präsident des Verwaltungsrates der Nova Brunnen Im-
mobilien AG, Ingenbohl; Mitglied des Verwaltungsrates des Ver-
bandes Schweizerischer Kantonalbanken, Basel; Mitglied des 
Verwaltungsrates der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kan-
tonalbanken AG, Zürich; Mitglied des Verwaltungsrates der Swiss 
Quality Broker AG, Freienbach; Mitglied des Stiftungsrates der 
Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schwyzer Kantonalbank, Schwyz; 
Mitglied des Stiftungsrates der Freizügigkeitsstiftung der Schwyzer 
Kantonalbank, Schwyz; Mitglied des Stiftungsrates Ital Reding-
Haus; Mitglied des Stiftungsrates der Richard Müller-Stiftung für 
Denkmalpflege im Kanton Schwyz; Mitglied des Wirtschaftsrates 
des Kantons Schwyz; Mitglied des Vorstands des Handels- und 
Industrievereins des Kantons Schwyz 
 
Nicole A. Reinhard Stahel, Mitglied der Geschäftsleitung und Stell-
vertreterin des Vorsitzenden der Geschäftsleitung, lic. iur.; SKP 
Executives; SKU Advanced Management Program; Mandate: 
Mitglied des Verwaltungsrates der Pensionskasse des Kantons 
Schwyz, Schwyz; Mitglied des Verwaltungsrates der AG für 
Fondsverwaltung, Zug; Mitglied des Verwaltungsrates der Nova 
Vorsorge AG, Schwyz; Mitglied des Verwaltungsrates der Assu-
rinvest AG, Eschenbach; Mitglied des Verwaltungsrates Assurin-
vest Advisory AG, Eschenbach; Mitglied des Stiftungsrates der 
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Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schwyzer Kantonalbank, Schwyz; 
Mitglied des Stiftungsrates der Freizügigkeitsstiftung der Schwyzer 
Kantonalbank, Schwyz; Mitglied der Kommission für Berufsfach-
schulen, Schwyz; Schulrätin, Bezirksschulrat Schwyz 
 
Lukas Camenzind, Mitglied der Geschäftsleitung, MAS in Bank-
management; Mandate: Mitglied des Verwaltungsrates der Swiss 
Quality Broker AG, Freienbach; Mitglied des Stiftungsrates der 
Innovationsstiftung der Schwyzer Kantonalbank, Schwyz; Mitglied 
des Stiftungsrates der Vorsorgestiftung Sparen 3 der Schwyzer 
Kantonalbank, Schwyz; Mitglied des Stiftungsrates der Freizügig-
keitsstiftung der Schwyzer Kantonalbank, Schwyz; Vorstandsmit-
glied HEV Schwyz und Umgebung; Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der coachingbedarf.ch GmbH, Schwyz 
 
Damian Hallenbarter, Mitglied der Geschäftsleitung; lic. rer. pol.; 
Swiss Banking School und Advanced Executive Program Swiss 
Finance Institut; Mandate: Präsident des Verwaltungsrates der 
Hallenbarter Immobilien AG, Obergesteln; Mitglied des Verwal-
tungsrates der Hallenbarter AG - Generalunternehmung, Oberges-
teln; Mitglied des Verwaltungsrates der Nova Brunnen Immobilien 
AG, Ingenbohl; Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Phönix, 
Schwyz; Mitglied der E-Government-Kommission des Kantons 
Schwyz; Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Entwicklung 
der Gemeinde Ingenbohl 
 
Erwin Suter, Mitglied der Geschäftsleitung; eidg. dipl. Experte in 
Rechnungslegung und Controlling; Mandate: keine 
 
Der Geschäftsleitung obliegt die Geschäftsführung der Kantonal-
bank (§ 16 Abs. 1 SZKB-Gesetz). Die Zusammensetzung und die 
Organisation der Geschäftsleitung sowie deren Aufgaben und 
Kompetenzen legt der Bankrat im Organisationsreglement fest  
(§ 16 Abs. 2 SZKB-Gesetz). 
 
Inspektorat (interne Revision) 
 
Claudio De Gottardi, Inspektor 
 
2.2.2 Revisionsstelle  
 
Nach Artikel 18 Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Banken 
und Sparkassen: PricewaterhouseCoopers AG, Luzern. 
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2.3 Geschäftstätigkeit 2.3.1 Haupttätigkeit 
 
Die Schwyzer Kantonalbank ist eine Kantonalbank im Sinne des 
Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen. Das Eigenkapi-
tal in Form von Dotationskapital wird vom Kanton Schwyz zur 
Verfügung gestellt, der für die Verbindlichkeiten der Bank vollum-
fänglich haftet. Die Schwyzer Kantonalbank hat ihren Sitz in 
Schwyz. Mit ihren 23 Geschäftsstellen ist sie als Universalbank 
vorwiegend im Kanton Schwyz tätig. 
 
2.3.2 Standort und Grundbesitz 
 
Die Geschäftstätigkeit der Schwyzer Kantonalbank wird überwie-
gend in bankeigenen Liegenschaften abgewickelt. 
 
2.3.3 Geschäftsgang und Geschäftsaussichten 
 
Das Geschäftsjahr 2015 zeigte einen Betriebsertrag von CHF 
230.3 Mio. Der verteilbare Bilanzgewinn stieg auf CHF 74.6 
Mio. (0.1% geg. Vorjahr). Die Ablieferung an den Kanton erreich-
te einen Wert von CHF 45.7 Mio. (inkl. Verzinsung des Dotations-
kapitals). Als Zwischenergebnis (operativer Gewinn) resultierte ein 
Wert von CHF 112.1 Mio. Die Eigenmittel der Bank stiegen auf 
CHF 1'614.7 Mio. (vor Gewinnverwendung). 
 
Das Eigenkapital erreicht - wie bereits erwähnt - eine Höhe von 
CHF 1'614.7 Mio. Mit einer risikogewichteten Kernkapitalquote 
von 20.9% ist die SZKB komfortabel kapitalisiert. 
 
Der Zwischenbericht 2016 (Semesterergebnis per 30.06.2016) 
zeigte einen Betriebsertrag von CHF 113.8 Mio. Als Zwischener-
gebnis (operativer Gewinn) resultierte ein Wert von CHF 48.9 
Mio. Die Eigenmittel der Bank stiegen auf CHF 1'617.9 Mio. (inkl. 
Halbjahresgewinn/Jahresgewinn). 
 
2.3.4 Gerichtsverfahren 
 
Es sind weder Gerichts- noch Schiedsverfahren anhängig bzw. 
angedroht, die bei Berücksichtigung des Prozessrisikos einen er-
heblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Schwyzer Kan-
tonalbank haben könnten. 
 
2.3.5 Geschäftssparten 
 
- Geschäftsjahr 2015: Hauptertragsquelle ist das Zinsdifferenz-

geschäft, das einen Anteil von 75.9% zum Betriebsertrag bei-
trägt. Die Kundengelder (ohne Anleihen und Pfandbriefdarle-
hen) betragen 65.9% der Bilanzsumme (per 31.12.2015). 
Der Anteil der Hypothekarforderungen an den Aktiven beträgt 
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72.1% (per 31.12.2015). Dabei überwiegen Finanzierungen 
von Wohnliegenschaften und für das Kleingewerbe. 

 
- Zwischenbericht 2016 (Semesterergebnis per 30.06.2016): 

Der Anteil der Hypothekarforderungen an den Aktiven beträgt 
71.4% (per 30.06.2016). Dabei überwiegen Finanzierungen 
von Wohnliegenschaften und für das Kleingewerbe. 

 
- Der wesentliche Teil des Kommissions- und Dienstleistungsge-

schäfts sind die Kommissionserträge aus dem Wertschriften- 
und Anlagegeschäft. Daneben sind Kommissionserträge aus 
übrigen Dienstleistungsgeschäften (beispielsweise EDV-
Dienstleistungen für Dritte, Schrankfachvermietungen, Verwal-
tungen von Liegenschaften, Inkassoaufträge oder Zahlungsver-
kehr) sowie aus dem Kreditgeschäft zu erwähnen. 

 
- Der Ertrag aus dem Handelsgeschäft wird im Wesentlichen 

durch Käufe oder Verkäufe von Wertschriften erwirtschaftet. 
Das Changegeschäft sowie der Handel mit Devisen und Edel-
metallen werden ohne bedeutende offene Risikopositionen be-
trieben. Der Handel mit Finanzderivaten umfasst vorwiegend 
Terminkontrakte und Optionen für eigene und fremde Rech-
nung. 

 
2.3.6 Übrige Geschäftsfelder 
 
Für Liquiditätszwecke hält die Bank ein Portefeuille mit festverzins-
lichen Wertpapieren, die grösstenteils notenbankfähig sind. Im 
Bereich Asset and Liability Management gelangen Zinssatzswaps 
zur Absicherung der Zinsrisiken zum Einsatz. 
 
Die Geschäftstätigkeit wird zu einem überwiegenden Teil in bank-
eigenen Liegenschaften ausgeübt. Die Bank hält einige Beteiligun-
gen und Immobilien, vorwiegend im Kanton Schwyz. 
 
 
 

2.4 Investitionspolitik 2.4.1 Getätigte Investitionen 
 
Die Bilanz weist per 31.12.2015 Sachanlagen für CHF 135.6 
Mio. aus. Im Wesentlichen sind dies Bankgebäude mit einem 
Buchwert von CHF 127.7 Mio., sowie andere Liegenschaften mit 
Buchwert CHF 2.8 Mio. 
 

2.5 Weitere Angaben 2.5.1 Geschäftsjahr 
 
Die Bilanz und Erfolgsrechnung werden auf den 31. Dezember 
abgeschlossen. Überdies wird per 30. Juni ein Zwischenbericht 
(Semesterergebnis) erstellt. 
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2.6 Kapital 2.6.1 Kapitalstruktur 
 
Das vom Kanton Schwyz zur Verfügung gestellte Dotationskapital 
bildet zusammen mit den Reserven und dem Gewinnvortrag die 
eigenen Mittel der Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die 
Banken und Sparkassen. 
Die Höhe des Dotationskapital beträgt derzeit CHF 50 Mio. Per 
31.12.2015 zeigen sich die Reserven wie folgt (nach Gewinn-
verwendung): 
- Reserven für allgemeine Bankrisiken CHF 962.1 Mio. 
- allgemeine gesetzliche Reserve CHF 528.0 Mio. 
- Gewinnvortrag CHF 948'000 
 
Die Höhe des Dotationskapital beträgt derzeit CHF 50 Mio. Per 
30.06.2016 zeigen sich die Reserven wie folgt (nach Gewinn-
verwendung): 
- Reserven für allgemeine Bankrisiken CHF 978.1 Mio. 
- allgemeine gesetzliche Reserve CHF 556.0 Mio. 
- Gewinnvortrag CHF 878'000 
 
Das Grundkapital kann auch Partizipationskapital enthalten. Es 
darf 25% des Dotationskapitals nicht übersteigen. Zurzeit besteht 
kein Partizipationskapital. 
 
 
 

2.7 Ausstehende Obligationen- 
 anleihen der Schwyzer 
 Kantonalbank per 
 30.06.2016 

Kapital Zinssatz Ausgabejahr Kündigung möglich 
CHF Mio.   per Rückzahlung 
 
250 1.500% 2011 10.02.2017 
200 0.750% 2012 05.10.2020 
300 1.375% 2013 24.09.2021 
250 1.125% 2013 20.02.2023 
200 0.750% 2014 12.03.2020 
150 0.625% 2015 02.07.2025 
150 0.625% 2015 02.07.2025 
150 0.250% 2016 19.02.2026 

 
Die ausstehenden Obligationen-Anleihen betragen  
CHF 1'650 Mio. 
 
 

 
3. Vermögens-, Finanz- und  
 Ertragslage 

Die nachfolgenden Seiten 14 bis 72 stammen aus dem Geschäfts-
bericht 2015 der Schwyzer Kantonalbank (Seiten 71-129). 
 
Die nachfolgenden Seiten 73 bis 84 stammen aus dem Zwischen-
bericht 2016 (Semesterergebnis per 30.06.2016) der Schwyzer 
Kantonalbank. 
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4. Negativbestätigung Seit dem Stichtag des letzten Geschäftsabschlusses haben sich keine 
wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage ergeben. 
 
 

5. Erklärung bezüglich  
 Verantwortung für den  
 Kotierungsprospekt 

Die Schwyzer Kantonalbank, Schwyz, übernimmt die Verantwortung 
für den Inhalt dieses Kotierungsprospektes, dass ihres Wissens alle 
Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen wor-
den sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwyz, 20.10.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwyzer Kantonalbank 
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